
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
2546/2009 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/61 

 Freigabedatum 
17.06.2009 

611/2 Klau Ke 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
 
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan (vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) Nr. 66452/16 
Arbeitstitel: Aufstockung Richmodstraße in Köln-Altstadt/Nord 
 
 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Rat 30.06.2009       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat beschließt, den Bebauungsplan (vorhabenbezogener Bebauungsplan) Nr. 66452/16 mit 
gestalterischen Festsetzungen für die Flurstücke 764 und 806, Flur 18, Gemarkung Köln, (Rich-
modstr. 31) in Köln-Altstadt/Nord —Arbeitstitel: Aufstockung Richmodstraße in Köln-
Altstadt/Nord— nach § 10 Abs. 1 BauGB in Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. Ι S. 2 414) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. Ι S. 3 316) i. V. m. § 7 Gemein-
deordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666/SGV NW 2 023) —jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung— 
als Satzung mit der nach § 9 Abs. 8 BauGB beigefügten Begründung. 
 
 
Alternative: keine 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages 
 
Ziel der Planung ist es, die Aufstockung des bestehenden Gebäudes im rückwärtigen Be-
reich (Innenbereich) um ein Geschoss auf insgesamt vier Geschosse zu Wohnzwecken (vier 
Wohnungen) planungsrechtlich zuzulassen. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB fand in der Zeit vom 14. bis 27.08.2008 statt. Es wurden 
keine Stellungnahmen vorgelegt.  
 
 
Vorberatungen 
 
Offenlagebeschluss 
BV 1 11.12.2008 TOP   8.6 Dringlichkeitsentscheidung vom 25.11.2008  

einstimmig genehmigt 
StEA 27.11.2008 TOP    10.16 einstimmig zugestimmt 
 
 
Offenlage 
In der Zeit vom 16.12.2008 bis 23.01.2009 einschließlich wurde der Bebauungsplan-Entwurf 
offengelegt. Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgelegt.  
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nrn. 1 - 3 
 
Anlage 1 Übersichtsplan 
Anlage 2 Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB 
Anlage 3 Bebauungsplan (Verkleinerung) 
 
 


